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1. Kleine Rechtsvorlesung
Grundbuch

Grundstücke 655 ZGB

1. 
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Amtliche 
Vermessung

2. selbständige und dauernde 
Rechte (SDR), soweit 

flächenmässig ausgeschieden

Baurecht

Amtliche 
Vermessung

Quellenrecht, 
Konzessionsrecht, 

weitere

Amtliche 
Vermessung

3. Bergwerke

Amtliche 
Vermessung

4. Miteigentumsanteile an 
Grundstücken

Stockwerkeigentum

Grundbuch

gewöhnliches 
Miteigentum

Grundbuch



Art. 712 a. bis s. ZGB

− Stockwerkeigentum wird auf Liegenschaften oder Baurechtsgrundstücke begründet. 

− Es gliedert sich in:

a. Sonderrecht (der Luftraum in der Wohnung und die Zwischenwände sowie Nebenräume)

b. Sondernutzungsrecht (Balkon, Sitzplatz, Parkplatz, …)

c. Gemeinschaftliche Teile (Tragende Elemente [Aussenwand, Decke, Boden, Dach], Treppenhaus, 

Lift, Einstellhalle, Fenster …)

− Schweizweit existieren aktuell 1.2 Mio STWE, ein viertel aller Grundstücke

− Exponentieller Anstieg infolge Verdichtungen im Baugebiet
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2. Prozess und Daten
Prozess

Grundeigentümer 
und Architekt 

• Erstellen BIM-Daten für die 
Begründung von STWE

Geometer •Erstellen von Aufteilungspläne STWE

Notariat •Öffentliche Urkunde

Grundbuch •Eintrag



Daten: Standardisiertes IFC (BIM)



Datenübernahme in die Amtliche Vermessung

Sonder- und Sondernutzungsrechte
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Datenübernahme in die Amtliche Vermessung

Gemeinschaftliches Eigentum



3. Produkte
3D-Ansicht von einzelnen Stockwerkeigentum

STWE Erdgeschoss STWE DachgeschossSTWE 1. Obergeschoss



Aufteilungspläne je Etage

UG EG 1.OG 2.OG DG



Aus der Amtlichen Vermessung

… und Nachhaltigkeit: Wechsel von Nebenräume (bspw. Einstellplatz)

Situationsplan, Schnittpläne und Tabelle werden objektgestützt und automatisch erstellt



4. Herausforderung

Grundeigentümer 
und Architekt 

• Erstellen BIM-Daten für die 
Begründung von STWE

Geometer •Erstellen von Aufteilungspläne STWE

Notariat •Öffentliche Urkunde

Grundbuch •Eintrag

Standard

Schnittstelle

Datenpflege Kommunikation

Digitale Standards

Vorschriften
Verständnis

Immobilienfirma &

Käuferschaft

Nachhaltigkeit



…wir brauchen mehr Information

Überbauung mit

- 82 STWE
- 82 MEB (Autoeinstellplatz)



5. Wir sind nicht die Ersten
Spanien 2011

Wir brauchen nicht nur Informationen über Parzellen und Gebäude,

wir brauchen mehr.

Wir brauchen die Informationen  

- innerhalb dem Gebäude

- die Verteilung jedes Eigentums

- die gemeinsamen Gebiete

- etc.

GE seit 2014

NE ab 2026
Schweiz:





Dank

Patrick Reimann
Kantonsgeometer BL
patrick.reimann@bl.ch

061 552 56 85

mailto:patrick.reimann@bl.ch


GeoBIM - Herausforderung bei der Nutzung von 

Geodaten mit BIM – Fazit

Herausforderungen

Allgemein

– Verständigung

– Was ist GeoBIM?

– Wer macht was?

Daten

– Verfügbarkeit

– Heterogenität

Lösungsansätze/-prinzipien

– Kategorisierung GeoBIM-Handlungsfelder

– Information / Kommunikation / Zusammenarbeit

– Rollen klären/definieren

– Automatisierung / Transformationsfunktionen

– Datenbereitstellung

– Standardisierung / Spezifikation

– Schnittstellen

– Informationsanforderungen (BIM + GIS)


	Slide 1
	Slide 2: Traktanden
	Slide 3: 1. Kleine Rechtsvorlesung
	Slide 4: Art. 712 a. bis s. ZGB
	Slide 5: und in Bild:
	Slide 6: 2. Prozess und Daten
	Slide 7: Daten: Standardisiertes IFC (BIM)
	Slide 8: Datenübernahme in die Amtliche Vermessung
	Slide 9: Datenübernahme in die Amtliche Vermessung
	Slide 10: 3. Produkte
	Slide 11
	Slide 12: Aus der Amtlichen Vermessung
	Slide 13: 4. Herausforderung
	Slide 14: …wir brauchen mehr Information
	Slide 15: 5. Wir sind nicht die Ersten
	Slide 16
	Slide 17: Dank
	Slide 18: GeoBIM - Herausforderung bei der Nutzung von Geodaten mit BIM – Fazit

